
Marianne Roth

ASP-Stellungnahme zur Qualitätsstrategie und den
Vierjahreszielen des Bundesrats

32211

à jour!
Psychotherapie-Berufsentwicklung
7. Jahrgang, Nr. 2, 2021, Seite 22–23
DOI: 10.30820/2504-5199-2021-2-22
Psychosozial-Verlag

ZEITSCHRIFTENARCHIV

https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
http://www.psychosozial-verlag.de/
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2-22


2 Impressum | Mentions légales ¦ à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 14

Impressum | Mentions légales

à jour! – Psychotherapie-Berufsentwicklung
ISSN 2504-5199 (Print-Version)
ISSN 2504-5202 (digitale Version)
7. Jahrgang Heft 2/2021, Nr. 14
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2

Herausgeber
Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ASP
Riedtlistr. 8 | 8006 Zürich | Tel.: 043 268 93 00 | www. psychotherapie.ch
Die Zeitschrift à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung ist ein Informationsorgan der 
ASP. Gleichzeitig versteht sie sich als Forum ihrer Mitglieder, in dem auch Meinungen 
geäussert werden, die unabhängig von der Meinung des Vorstandes und der Redaktion 
sind.

Redaktion
Peter Schulthess | Redaktionsleitung
peter.schulthess@psychotherapie.ch | Tel.: 076 559 19 20
Marianne Roth | marianne.roth@psychotherapie.ch
Veronica Defiébre | veronica.defiebre@psychotherapie.ch
Sandra Feroleto | sandra.feroleto@psychotherapie.ch

Redaktionsschluss
1. März für Juni-Heft / 15. September für Dezember-Heft

Verlag
Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10 | D-35390 Gießen | Tel.: +49 641 96 99 78 26
www.psychosozial-verlag.de | info@psychosozial-verlag.de

Abo-Verwaltung | Bezugsgebühren
Psychosozial-Verlag | bestellung@psychosozial-verlag.de
Jahresabonnement 29,90 € (zzgl. Versand)
Einzelheft 19,90 € (zzgl. Versand)
Studierende erhalten gegen Nachweis 25 % Rabatt.
Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern nicht eine Abbestellung  
bis acht Wochen vor Ende des Bezugszeitrasums erfolgt.
Das Abonnement ist für ASP-Mitglieder im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Anzeigen
Anfragen zu Anzeigen richten Sie bitte an den Verlag (anzeigen@psychosozial-verlag.de) 
oder die Geschäftsstelle der ASP (asp@psychotherapie.ch).
Es gelten die Preise der auf www. psychosozial-verlag.de einsehbaren Mediadaten.
ASP-Mitglieder wenden sich bitte direkt an die Geschäftsstelle der ASP.

Bildnachweise
Titelbild: © iStock by Getty Images/RapidEye (ID 912441162)

Digitale Version
Die Zeitschrift à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung ist auch online einsehbar:
www.a-jour-asp.ch

Die Beiträge dieser Zeitschrift sind unter der Creative Commons Attribution-NonCom-
mercial-NoDerivs 3.0 DE Lizenz lizensiert. Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung und 
unveränderte Weitergabe, verbietet jedoch die Bearbeitung und kommerzielle Nutzung. 
Weitere Informationen finden Sie unter: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

à jour! – Evolution de la profession de psychothérapeute
ISSN 2504-5199 (Version papier)
ISSN 2504-5202 (Version numérique)
7. tome numéro 2/2021, 14
https://doi.org/10.30820/2504-5199-2021-2

Editeur
Association Suisse des Psychothérapeutes ASP
Riedtlistr. 8 | 8006 Zürich | Tel.: 043 268 93 00 | www. psychotherapie.ch
La revue à jour! Évolution de la profession du psychothérapeute est un organe  
d’information de l’ASP. En plus, c’est un forum dans lequel on exprime des avis  
qui sont indépendants de l’avis du comité et de la rédacion.

Rédaction
Peter Schulthess | Directeur de rédacion
peter.schulthess@psychotherapie.ch | Tel.: 076 559 19 20
Marianne Roth | marianne.roth@psychotherapie.ch
Veronica Defiébre | veronica.defiebre@psychotherapie.ch
Sandra Feroleto | sandra.feroleto@psychotherapie.ch

Date de rédaction finale
1er mars pour juin | 15 septembre pour décembre

L’éditeur
Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10 | D-35390 Gießen | Tel.: +49 641 96 99 78 26
www.psychosozial-verlag.de | info@psychosozial-verlag.de

Gestion des abonnements | Frais de souscription
Édition psychosociale | bestellung@psychosozial-verlag.de
Abonnement annuel 29,90 € (frais d’envoi en sus)
Prix du numéro 19,90 € (frais d’envoi en sus)
Les étudiants bénéficient d’une réduction de 25  % sur présentation d’un justificatif.
L’abonnement est reconduit d’un an à chaque fois dans la mesure où aucune résiliation 
n’a lieu avant le 15 novembre.
L’abonnement est compris dans la cotisation pour les membres ASP.

Annonces
Veuillez adresser vos demandes de renseignements sur les annonces à l’éditeur  
(anzeigen@psychosozial-verlag.de) ou au bureau de l’ASP (asp@psychotherapie.ch).
Les prix valables sont ceux publiés dans les données médiatiques sur  
www.psychosozial-verlag.de.
Les membres ASP sont priés de s’adresser directement à la rédaction.

Crédits photographiques
Couverture: © iStock by Getty Images/RapidEye (ID 912441162)

Version numérique
La revue à jour! Psychothérapie-Développement professionnel est également consul-
table en ligne : www. a-jour-asp.ch

Les articles de cette revue sont disponibles sous la licence Creative Commons 3.0 DE 
en respectant la paternité des contenus – pas d’utilisation commerciale – sans œuvre 
dérivée. Cette licence autorise l’utilisation privée et la transmission sans modification, 
interdit cependant le traitement et l’utilisation commerciale. Veuillez trouver de plus 
amples informations sous : creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://psychosozial-verlag.de
http://www.a-jour-asp.ch
http://psychotherapie.ch
mailto:peter.schulthess@psychotherapie.ch
mailto:marianne.roth@psychotherapie.ch
mailto:veronica.defiebre@psychotherapie.ch
mailto:info@psychosozial-verlag.de
mailto:bestellung@psychosozial-verlag.de
http://www.psychosozial-verlag.de
http://a-jour-asp.ch
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd


22 Debatte ¦ à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 14

In einem Konsultationsverfahren zur Strategie 
und den Vierjahreszielen im Hinblick auf die 
Sicherung und Förderung der Qualität der Leis-
tungen, das der Bundesrat im Sommer lanciert 
hat, konnte die ASP zusammen mit anderen Ak-
teuren des Gesundheitswesens Stellung beziehen. 
Die Anstrengungen des Bundes, die Qualität der 
Leistungen zum Nutzen der Patient*innen wei-
terzuentwickeln und verstärkt sichtbar zu ma-
chen, sind unterstützenswert. Die Strategie lässt 
jedoch Fragen offen, die unbedingt beantwortet 
werden müssen.

Mitwirkung und Rollenteilung müssen 
geklärt werden

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Erreichung der 
ausformulierten Ziele ist der Einbezug der be-
troffenen Leistungserbringer. Dieser Grundsatz 
ist in der aktuellen Version der Qualitätsstrategie 
und in den Vierjahreszielen zu wenig erkennbar. 
Die Relevanz der einzelnen Leistungserbringer 
und die jahrelangen Aktivitäten zur Qualitäts-
entwicklung der Berufsverbände müssen in der 
Strategie als Grundlage berücksichtigt werden. 
Eine Mitwirkung der Berufsverbände in der 
kürzlich geschaffenen Eidgenössischen Qua-
litätskommission (EQK) ist nicht vorgesehen. 
So sind zwar die Pflegefachpersonen als grösste 
Berufsgruppe des Gesundheitswesens darin ver-
treten, was begrüssenswert ist, nicht aber andere 
direkt von den Aktivitäten der Kommission be-
troffene Berufsgruppen oder deren Verbände.
Die Rollenteilung von Bund, Kantonen und Ak-
teuren des Gesundheitswesens ist einzuhalten 
und klarer zu regeln. Die Aufgaben des Bundes 
sollten primär auf die Schaffung von bereichs- 
und berufsgruppenübergreifenden Grundlagen 
liegen und sich auf die Makroebene konzen-
trieren. Die Revision des KVG fordert explizit 
den Abschluss von Qualitätsverträgen zwischen 
den Verbänden der Leistungserbringer und den 
Verbänden der Versicherer. Daher muss deren 
Verhandlungsfreiheit gewahrt werden. Die vor-
liegenden Dokumente greifen jedoch massiv in 
den Zuständigkeitsbereich der Leistungserbrin-
ger und der Versicherer ein, indem schon detail-
lierte Vorgaben betreffend Qualitätsverträge und 
-konzepte gemacht werden. Auf die Problema-

tik der Leistungserbringer, die keinem Berufs-
verband angehören, wird in den Dokumenten 
nicht eingegangen. Wer schliesst mit ihnen die 
Verträge? Wer kontrolliert sie? Die Rolle der Be-
rufsverbände, insbesondere im Bereich der Psy-
chotherapie, wo keine Verbandsmitgliedschafts-
pflicht besteht, bleibt unklar.
Die Qualitätsstrategie sollte auch Klarheit schaf-
fen im Hinblick auf widersprüchliche Anforde-
rungen des Gesetzgebers. So ist zum Beispiel 
folgender Punkt unklar: Regelung des Daten-
schutzes für Qualitätsmessungen zur Verwen-
dung patient*innenbezogener Daten für Mass-
nahmen zur Qualitätsverbesserung und für die 
verlangte Transparenz. Nur wenn die entspre-
chenden Rahmenbedingungen geklärt sind, 
kann sich die Qualität der Leistungen auf der 
Meso- und Mikroebene verbessern. Diesbezüg-
liche Handlungsfelder fehlen in Strategie und 
Zielen fast vollständig.

Unrealistischer Zeitrahmen

Ein Kulturwandel  – Stichwort «Just Culture»  – 
braucht Zeit und muss begleitet werden. Als Ba-
sis dieses Wandels verstehen wir eine Lern- und 
Vertrauenskultur, in der einzelne Leistungser-
bringer fähig und motiviert sind, die Qualitäts-
massnahmen im Alltag auch umzusetzen. Dies 
benötigt Zeit und Ressourcen, die jede*r Einzel-
ne aufwenden muss.
Die ersten Qualitätsverträge müssen per 1. April 
2022 eingereicht, dann genehmigt und im An-
schluss umgesetzt werden. Der sehr kurzfristige 
Zeitplan mit äusserst ambitionierten und in die 
Vertragsfreiheit der Qualitätsvertragspartner 
eingreifenden Zielen ist in der Praxis nicht um-
setzbar und führt zu einer Überregulierung des 
gesamten Gesundheitssystems. Die zeitlichen 
Realitäten kollidieren damit komplett mit den 
grundsätzlichen Überlegungen der bundesrätli-
chen Strategie. Die Vierjahresziele müssen daher 
sinnvollerweise in kurz-, mittel- und langfristige 
Ziele unterteilt werden.

Umsetzungsfinanzierung ist ungeklärt

Die Umsetzung der Strategie wird alle Ebenen 
stark beschäftigen und zusätzliche Ressourcen 

ASP-Stellungnahme zur  
Qualitätsstrategie und den  
Vierjahreszielen des Bundesrats
Marianne Roth



23à jour! Psychotherapie-Berufsentwicklung 14 ¦ Debatte 

erfordern. Die Umsetzung der Qualitätsverträ-
ge und -konzepte durch Berufsverbände und 
Versicherer ziehen Entwicklungs- und Imple-
mentierungskosten nach sich (Mesoebene). 
Einzelne Leistungserbringer und Gesundheits-
fachpersonen werden zusätzliche Systeme ein-
führen müssen und einen Mehraufwand für die 
Durchführung und den Nachweis ihrer Quali-
tätsentwicklungs- und Qualitätssicherungsmass-
nahmen haben (Mikroebene). Für beides ist die 
Finanzierung nicht geklärt. Einzig für die Ent-
wicklungsarbeiten auf der Makroebene ist eine 
Finanzierung grob umschrieben. Den Leistungs-
erbringern und ihren Verbänden werden damit 
viele Aufgaben zugeschrieben, ohne dass ihnen 
entsprechende Mitsprache bzw. finanzielle Mittel 
zugestanden werden.
Wir sind sehr besorgt, dass die Umsetzung auf der 
Mikroebene auf Kosten der therapeutischen Tä-
tigkeit mit den Patient*innen gehen wird und dass 
damit weitere Ressourcen in den administrativen 
Bereich verschoben werden. Die Finanzierung 
der Teilnahme an den Qualitätssicherungsmass-
nahmen und die Aufteilung der Entwicklungs- 
und Implementierungskosten müssen zwingend 
geklärt werden, bevor die Umsetzung des Quali-
tätsvertrags und das darin enthaltene Qualitäts-
entwicklungskonzept umgesetzt wird. Sonst ist zu 
befürchten, dass die Umsetzung aufgrund man-
gelnder finanzieller Mittel scheitert.

Fehlende Qualitätsvorgaben  
für die Versicherer

In den vorliegenden Dokumenten vermissen 
wir Qualitätsvorgaben für die Versicherer. Es ist 
wichtig, dass neben den finanziellen Zielsetzun-
gen auch für die Versicherer klare Vorgaben für 
die Qualität ihrer Leistungen formuliert sind. Da 
sowohl die Leistungserbringer wie auch die Ver-
sicherer im Dienste der Patient*innen handeln, 
sollen sich beide Seiten auf Augenhöhe begeg-
nen können.

Befähigung von Patient*innen  
und angehenden Berufsleuten

Aufgrund der Ausführungen in der Qualitäts-
strategie wird den Patient*innen eine neue Rolle 

zugesprochen. Sie sollen selbstbestimmt die Ge-
sundheitsversorgung mitgestalten. Das ist ein 
hoher Anspruch. Damit sie den Anforderungen 
gerecht werden können, müssen Patient*innen 
gezielt unterstützt werden. Es bleibt indes un-
klar, welche Massnahmen der Bund hierzu vor-
gesehen hat, damit dies auch wirklich gelingen 
kann. Zudem ist innerhalb der Qualitätsstrategie 
die Rolle der Patient*innenorganisationen zwin-
gend zu klären.
Die Inhalte der Qualitätskonzepte und -verträ-
ge müssen auch in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der Gesundheitsberufe aufgegriffen 
werden. Bei der Durchsicht der Liste der Kon-
sultationsadressen ist uns aufgefallen, dass die 
Aus- und Weiterbildungsstätten nicht aufgeführt 
sind, was für uns nicht nachvollziehbar ist.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Qualitäts-
strategie des Bundesrats erachten wir die Klä-
rung dieser und weiterer offenen Fragen als eine 
zwingende Voraussetzung.

Marianne Roth ist Geschäftsleiterin der ASP.


